
 
 
Der Bürgermeister 
                                                                       
 
 
 
Zuschussgewährung nach § 16 Abs. 3 KitaG 

hier: Vergleich zur Beendigung der Gerichtsverfahren mit der IB Brandenburg 

gGmbH 

Drucksache-Nr.: 2017/43 1. Ergänzung – nicht öffentlich - 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Vergleich. 

 

                                
 


